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Jos. Buchel

-Regierungschef-Stellvertreter, Vaduz

Wirtschaftliche

kulturelle und politische
Beziehungen

zwischen dem
Furstentum Liechtenstein
und der Schweiz

Vortrag, gehalten an der Tagung
des Verbandes Schweizerischer Arbeitsamter
am 30. August 1962 in Vaduz



Die Einladung des VSA bietet mir Gelegen-
heit, an der diesjdhrigen Jahresversammlung im
Fiirstentum Liechtenstein iiber die Beziehungen
unseres Landes zur Schweiz von liechiensteini-
scher Sicht aus ein paar Worte an Sie als Vertre-
ter der Schweizerischen Arbeitsamter, das ist je-
ner Stellen, mit denen die Liechtensteiner in der
Schweiz bei jeder Arbeitsannahme in Berithrung
kommesn, richten zu konnen. Gestatten Sie dald
ich vorerst in kurzen Ziigen das Bild des Landes,
sein «Gesichty und seinen geschichtlichen Werde-
gang bruchstiickweise zeichne und damit die
Grundlage fiir das Verstindnis seiner Beziehun-
gen zur Schweiz schaffe.

In der Sprache des Baedekers heilt es, das
Fiirstentum Liechtenstein z&hle mit seinen 157
Quadratkilometern Fldche und seinen 17 000 Ein-
wohnerr. zu den kleinsten Léndern der Erde. Die
11 Gemeinden mit dem Hauptorte Vaduz sind in
den beiden Landschaften Oberland und Unter-
land, entsprechend der historischen Einteilung
des Landes im Mittelalter in die Grafschaft Va-
duz und die Herrschaft Schellenberg, zusammen-
gefaBt und bilden die konstitutionelle Erbmonar-
chie Fiirstentum Liechtenstein, Das Fiirstentum
Liechtenstein ist ein souveridner Staat, in wel-
chem die Staatsgewalt nach der heute geltenden
Verfassung vom 5. Oktober 1921 im Fiirsten
und im Volke verankert ist. So wie es in der
Schweiz zur Annahme eines Initiativbegehrens
neben der Mehrheit der Stimmenden noch der
Mehrheit der Stédnde bedarf, so tritt in Liechten-
stein ein Gesetzesbeschlufy des Landtages oder
ein in der Volksabstimmung angenommenes Ge-
setz nur dann in Kraft, wenn es iiberdies noch
die Sanktion des Landesfiirsten erhélt, Die Re-
gierung des Landes wird einvernehmlich vom
Landesfiirsten und dem Landtage, das ist dem
15kopfigen nach dem Proporzsystem gewédhlten
liechtensteinischen Parlament, bestellt, Die po-
litischen: Volksrechte sind weitgehend ausgebaut.
Das ergibt sich wohl am besten daraus, daB
Liechtenstein Referendum und Initiative nicht
nur in bezug auf Verfassung und Gesetz ken-
nen, sondern dieselben sogar in Gemeindeange-
legenheiten zulassen.



Diese kurzen politischen Angaben allein ver-
mogen jedoch nicht das Bild des kleinen Landes
zu zeichnen, das seit dem 1. Januar 1924 mittels
ZollanschlufB3vertrag in das schweizerische Wirt-
schaftsgebiet aufgenommen wurde. Gerade der
Schweizer und wahrscheinlich Sie als Leiter der
schweizerischen Arbeitsiémter in besonderer Wei-
se interessieren sich mehr els irgendein anderer
ausldndischer Tourist, Land und Leute etwas
naher kennen zu lernen.

Das Land besitzt dem Rhein entlang eine Aus-
dehnung von 26,5 km Linge, ein Streifen HEbene,
der rund einen Drittel der Gesamtfliche aus-
macht, widhrend zwei Drittel auf das Gebirge
entfallen., Der Besucher findet heute in der
Rheinebene gut gepflegte Wiesen, ertragreiche
Aecker, Obstbdume, Gemiisebau und an den Héan-
gen der Hiigel wéchst guter Landwein, Aller-
dings sah es nicht immer so aus. Das grofle Riet
war bis vor wenigen Jahren ein ausgesprochenes
Streueland und muBte mit viel Aufwand kulti-
viert werden. Mineralien sind keine zu finden.
Rhein und Riifen zéhlen zu den Landesnoéten.
Die Errichtung entsprechender Schutzbauten hat
durch Jahrzehnte Land und Gemeinden sehr
schwer belastet. Doch ist man heute so weit, dal
man nach menschlichem Ermessen glaubt, das
Notwendige vorgekehrt zu haben, die Heimstét-
ten zu schiitzen.

Ausgezeichnete historische Funde weisen dar-
auf hin, dal das Gebiet des Fiirstentums Liech-
tenstein bereits in der Jungsteinzeit (etwa 4000
bis 1800 Jahre v. Ch.) besiedelt worden ist. Aus
dieser Kulturperiode und vor allem dann aus der
Bronze- und Romerzeit sind so viele geschichtli-
che Zeugen an Fundgegenstinden und Bauresten
vorhanden, dall man erkennen kann, wie dicht
das Land bereits besiedelt war, Wir haben im
Laufe der letzten Jahrzehnte die Ausgrabungen
systematisch durchforscht mit dem Ergebnis,
daB die erzielten Funde internationale besondere
Anerkennung gefunden haben. Zeugnis davon
legt das naturhistorische Museum des Landes ab.

Die heutige Bevolkerung des Landes ist ale-
mannischen Ursprunges. Die Aelemannen haben



wie von einem Teil der Schweiz im Laufe der
Jahrhunderte auch vom Gebiet des heutigen
Firsteintums Liechtenstein Besitz genommen, die
riatoromanische Bevolkerung, Kultur und Spra-
che verdrangt. Seit dem 12.Jahrhundert wird
hier ausschiielich deutsch gesprochen. Ende des
13. Jahrhunderts wanderten die sog. Walliser
ing Land, die am Triesenberg und in Planken ge-
schlossene Siedlungen bildeten und wenigstens in
der Gemeinde Triesenberg bis auf den heutigen
Tag ihren Walliser Dialekt und etliche spezifi-
sche Walliser Gebréuche beibehielten. Sonst ist
der Dialekt des liechtensteinischen Unterlandes
mehr jenem des benachbarten Vorarlbergs und
jener ces Oberlandes mehr dem der Biindner
Herrschaft angeglichen, so dafl man den Liech-
tensteiner in der Schweiz, beurteilt nach seinem
Dialekte, weit mehr als einen Vorarlberger oder
Graubiindner anspricht wie etwa als einen be-
nachbarten Werdenberger, der einen von dem
unsern grundverschiedenen Dialekt spricht. Der
Rhein scheint also frither doch weit mehr tren-
nend gewirkt zu haben als man heute wohl allge-
mein annehmen will, weil bis zum Jahre 1861
zwischen dem Gebiete des Fiirstentums Liechten-
stein und dem benachbarten Kanton St. Gallen
keine einzige Rheinbriicke sondern lediglich
Schiffihren bestanden,

Nach diesem kurzen Blick in das «Gesicht»
des Landes gestatten Sie einen weiteren in seine
Geschichte. Denn wohl die meisten werden sich
fragen, wie ist es moglich, daB sich hier durch
alle die Wirrnisse der Zeit ein Fiirstentum er-
halten konnte, das im Laufe der Jahrhunderte
sich zu einem vollstindig souverinen Staatswe-
sen heranbildete, trotz seiner Kleinheit und welt-
politisclien Bedeutungslosigkeit. Ich mochte vor-
weg bemerken, daf} es den Namen Fiirstentum
Liechtenstein erst seit dem 23, Januar 1719
fithrt. Denn die Fiirsten von Liechtenstein er-
warben die ehemaligen reichsunmittelbaren Ge-
biete, ndmlich die Herrschaft Schellenberg 1699
und die Grafschaft Vaduz 1712 k&uflich, an und
fiir sich schon ein Kuriosum, Bis zu dieser kiuf-
lichen Erwerbung regierten verschiedene Grafen-
geschlechter das Land, so als erste die Grafen
von Montfort, die auch im benachbarten Kanton



St. Gallen Gebiete besassen, bis anfangs des 15.
Jahrhunderts. Ihnen folgten als Herrscher zu
Vaduz die Freiherren von Brandis aus dem Kan-
ton Bern, denen die Eidgenossen im Schwaben-
krieg 1499 einen recht unfreundlichen Besuch
abstatteten, ihnen das Schlol Vaduz verbrann-
ten und sie gleich als ihre «entfremdeten Brii-
der» fiir einige Zeit nach Luzern heimholten.
Uebrigens war das Liechtensteiner Unterland
bereits 1405—1408 bei den Appenzellern im
«Bund ob dem See». Sie ersehen also daraus, dal
die heuatigen Liechtensteiner schon in fritherer
Zeit etwelche «politische Bindung» mit der
Schweiz besallen, wobei allerdings die Initiative
nicht auf sie, sondern auf die damaligen Schwei-
zer zuvriickzufithren ist. Im 16, Jahrhundert re-
gierte das deutsche Grafengeschlecht von Sulz
das Land und im 17. Jahrhundert, wahrend der
Zeit des 30jahrigen Krieges, fiihrten die Grafen
von Flochenems die geplagten beiden Landschaf-
ten in Armut und Elend. In dieser Not kauften
dann die Fiirsten von Liechtenstein die beiden
Landschaften, die vom damaligen Kaiser Karl VI.
zum reichsunmittelbaren Fiirstentum vereinigt
und ihm der Name Fiirstentum Liechtenstein ver-
liechen wurde. Das Land trdgt also als weiteres
Kuriosum in der Geschichte den Namen seines
Herrschergeschlechtes.

Die Fiirsten von Liechtenstein sind ein altes
Osterreichisches Adelsgeschlecht, dessen Stamm-
sitz die Burg Liechtenstein in Mddling bei Wien
ist. Sie erscheinen bereits im 12, Jahrhundert.
Das Fiirstenhaus von Liechtenstein hat nicht nur
eine Reihe Diplomaten und Feldherren sondern
vor allem durch alle die Jahrhunderte herauf
grofBziigige Forderer der Kunst besessen. Es
kommt nicht von ungeféihr, daf} die Geméaldega-
lerie des Fiirsten von Liechtenstein, deren eigent-
licher Begriinder Fiirst Johann Adam Andreas
zu Ende des 17. Jahrhunderts war, wohl eine der
wertvollsten Privatsammlungen der ganzen Welt
darstellt,

Diese Fiirsten von Liechtenstein waren bereits
im Jahre 1608 durch den Osterreichischen Kaiser
in den erblichen Fiirstenstand erhoben worden.
Sitz und Stimme im Reichsfiirstenkollegium setz-



te fiirstlichen, das ist reichsunmittelbaren Besitz
voraus, Die beiden Landschaften Vaduz und
Schellenberg waren aber bereits seit 1396 reichs-
unmittelbares Gebiet, so daB es nahe lag, diese
Gebiete kduflich zu erwerben. So kam es zu den
beiden bereits erwdhnten Kédufen in den Jahren
1699 und 1712 und zur Bildung des Fiirstentums
Liechtenstein im Jahre 1719.

Bis zum 12.Juli 1806 war das Fiirstentum
Liechtenstein ein Bestandteil des Deutschen
Reiches. Mit der damals erfolgten Zuweisung
des Landes durch Kaiser Napoleon an den neu
gegriindeten Rheinbund wurde das Land aus
dem Deutschen Reiche ausgeklammert und war
von da an ein souveraner Staat. Von 1815 bis
1866 verblieb Liechtenstein im Deutschen Bunde,
trat dann aber aus und schloB sich spéater keinem
Staatenbunde mehr als Glied an. Die Folge da-
von war, daf Liechtenstein bereits im Jahre 1868
alle seine Soldaten entlassen und vollig abriisten
konnte, Wirtschaftliche Erwigungen zwangen
mit der zunehmenden weltweiten Verflechtung
der Wirtschaft bereits im letzten Jahrhundert
Liechtenstein, sich wirtschaftlich trotzdem an
einen grolleren Nachbarn anzulehnen. Von 1852
bis 1919 war Liechtenstein durch einen Zollver-
einsvertrag mit der Donaumonarchie Oesterreich-
Ungarn eng verbunden. Der Zusammenbruch
der Donaumonarchie und vor allem die Inflation
der hier auch geltenden Osterreichischen Krone
mahnte Liechtenstein, wirtschaftlich einen an-
dern Halt zu suchen. Bereits 1919 wandte sich
der fiirstliche Vertreter an den Schweizerischen
Bundesrat und suchte um die Aufnahme von
Verhandlungen nach, die dazu fiithren sollten,
Liechtenstein an der Seite der Schweiz wieder
einen wirtschaftlichen Aufbau zu erlauben, mit
einem Worte, sich wieder zu erholen. Die Schweiz
zeigte sich gegeniiber dem damals vollig ver-
armten Léndchen wirklich edel und groRziigig,
itbernahm noch gleichen Jahres die auBenpoli-
tische Vertretung in allen jenen Staaten, in denen
sie selber vertreten war, gewéhrte uns 1920 den
Postvertrag und damit die Ordnung des liechten-
steinischen Postwesens als eine sehr notwendige
und, wie die Zukunft zeigte, auch sichere und
solide Einnahmequelle, 6ffnete uns mit dem auf



1. Janner 1924 in Kraft getretenen ZollanschlubB3-
vertrag den schweizerischen Wirtschaftsraum,
womit schweizerisches Kapital fiir Investitionen
im Lande Zutrauen faBte, damit die liechten-
steinische Wirtschaft wieder neu ankurbelte und
zur heutigen Bliite fithren half. An diese Grund-
vertrage schlossen sich weitere Vereinbarungen
an, wohl die wichtigste unter ihnen die sog. Ver-
einbarung iber die Regelung der fremdenpoli-
zeilichen Beziehungen, das ist die Regelung fiir
die Schweizer im Fiirstentum Liechtenstein und
die Liechtensteiner in der Schweizerischen Eid-
genossenschaft sowie die Angleichung der liech-
tensteinischen Praxis an die schweizerische in
bezug auf die fremdenpolizeiliche Behandlung
der Drittauslander im Lande.

Ohne die Grenze genau abzustecken zwischen
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Be-
ziehungen des Fiirstentums Liechtenstein zur
Schweiz, weil ja gerade der Begriff «politische
Beziehungen» bei der so verschiedenen Auffas-
sung dariiber, was unter Politik alles zu ver-
stehen ist, bald sehr weit, man denke z. B. nur
an die Begriffe von Wirtschaftspolitik, Kultur-
politik, Zollpolitik, Handelspolitik ete., ete., bald
aber wieder sehr eng in Abgrenzung zur Wirt-
schaftung, ich denke z.B. hier an die Unter-
scheidung wie sie in den Verhandlungen iiber die
Assoziierung an die EWG gegeben ist und prak-
tisch nur mehr das bedeuten will, was direkt die
Hoheitsrechte des Staates beriihrt, kaum einen
festen Rahmen zu bilden vermag, die eigentlichen
Beziehungen zur Schweiz vollumfinglich in ein
festes System einzustufen. Sie sind im Laufe
der letzten vier Jahrzehnte sehr umfassend ge-
worden. Sie sind wohl am besten gekennzeichnet
in folgenden zwei Zitaten, die ich der Sonder-
beilage der Schweizerischen Handelszeitung vom
30. Mai 1962 entnehme:

Bundesrat Hans Schaffner faf3te die Verbun-
denheit der Schweiz mit dem Fiirstentum Liech-
tenstein in die folgenden Worte zusammen: «Die
Verflechtung unserer beiden Lénder reicht iiber
die herkommlichen freundnachbarlichen Kontakte
weit hinaus. Die Tatsache, daB das Furstentum

mit. der KEidgenossenschaft eine Zoll-, Wahrungs-



und Wirtschaftsunion eingegangen ist, verleiht
den wechselseitigen Beziehungen eine besondere
Note. Mit Nachdruck darf aber hervorgehoben
werden, daB die 6konomische Partnerschaft we-
der die staatliche Selbstédndigkeit noch das poli-
tische Eigenleben des kleineren Unionspartners
beeintrichtigt. Die Wahrung der Souverénitit
bei engster 6konomischer Integration im Kleinen
mag als Beispiel fiir die Losung grundsitzlich
ahnlich gearteter Probleme auf der weiteren
européischen Ebene dienen »

In der gleichen Nummer der SHZ skizzierte
Dr. Andreas Thommen die «Wirtschaftliche Bin-
dung an die Schweiz» wie folgt: «Gemessen an
Territorium und Bevdlkerung, wirkt die Schweiz
im Vergleich zum Fiirstentum Liechtenstein wie
ein Riese: gebietsméBig ist die Schweiz 273 mal
so grol3, bevilkerungsmafig 328 mal umfang-
reicher. Seit 1921 ist das Fiirstentum durch den
Postvertrag, seit 1924 durch den Zollvertrag mit
der Schweiz verbunden, eng verbunden in einer
praktisch liickenlosen Zoll-, Wirtschafts- und
Wéahrungsunion, die es mit sich bringt, daf3 nicht
nur in kultureller, sondern ebenso in wirtschaft-
licher und selbst politischer Hinsicht eine unver-
kennbare Assimilation beider Nachbarlénder ein-
tritts

Die meisten wichtigen Verfassungs- oder Ge-
setzesbestimmungen, welche das Schweizervolk
beschlieft oder beschlof3, miissen kurz darnach
auch durch das Fiirstentum Liechtenstein — sei
es durch Regierung, Landtag oder (méannliches)
Volk — beschlossen werden. Das Fiirstentum
kennt analog Regelungen fiir die AHV und die
IV sowie fiir andere sozialpolitische Losungen.
Die Zolle und die wirtschaftlichen Direktsteuern
werden durch Bern oder die Schweizer Zoéllner
an der 72 km langen liechtensteinischen Grenze
erhoben, verwaltet und auf die Liechtensteiner
gemdy Bevolkerungszahl nach Abzug eines Ent-
geltes fiir Verwaltungsspesen verteilt. Die Ta-
bak- und Alkoholsteuer (hier noch eine zusétz-
liche im Fiirstentum), die Benzinzollsteuer, der
Benzinzollzuschlag, die Belastung der Agrarpro-
dukteeinfuhr, sédmtliche Umlageverfahren, Kon-
tingente, Exportbewilligungen usw. — alles wird



durch Bern fiir das Fiirstentum erledigt. Auch
die internationale Handelspolitik und die Diplo-
matie des Fiirstentums liegt in schweizerischen
Hénden, in, wie die Liechtensteiner selbst aner-
kennend sagen, guten Hé&nden.» — Diese Aner-
kennung mochte ich auch heute bei diesem An-
lasse voll und ganz unterstreichen.

Wie diesen Ausfithrungen zu entnehmen ist,
griinden sich die Beziehungen zur Schweiz und
vor allem die deutlich feststellbare und von Jahr
zu Jahr zunehmende Anpassung an die schwei-
zerischen Verhiltnisse teils auf vertragliche Ver-
einbarungen (Zollvertrag, Postvertrag, Fremden-
polizeiabkommen, Niederlassungsvertrag etc.),
teils auf die vom Fiirstentum selbst vorgenom-
mene Anpassung seiner Gesetzgebung an die
schweizerische (z. B. Einfithrung der Franken-
wihrung, Sachenrecht, Personenrecht, Sozialver-
sicherung, Arbeiterschutz, Urheberrecht etc.)
oder ehenso stark auf die gegenseitige Verflech-
tung der schweizerischen mit der liechtensteini-
schen Wirtschaft, angefangen von der Landwirt-
schaft bis hinauf zur Industrie, das heiBt mit an-
dern Worten, daf3 der liechtensteinische Bauer
fiir seine Milch und fiir sein Vieh gleichviel er-
hilt wie der schweizerische Bauer, er ebenso die
gleichen staatlichen Zuschiisse zur Stiitzung des
Realeinkommens beansprucht wie sein Nachbar
ilber dem Rhein und der Arbeitnehmer darauf
pocht, daB er seinem schweizerischen Kollegen
in bezug auf Lohn und Sozialleistungen minde-
stens gleichgestellt sei. Ja selbst die kriegswirt-
schaftlichen Vorschriften hatte Liechtenstein ge-
nau gleich eingehalten wie die Schweiz,

Die Beziehungen zur Schweiz haben sich sei-
tens Liechtensteins allerdings nicht erst in die-
sem Jahrhundert angebahnt, sie gehen viel wei-
ter zuriick. Schweizerische Industrielle waren es,
die bereits vor hundert Jahren die ersten beiden
Textilfabriken in unserem Lande etablierten.
Liechtensteinische Bauarbeiter haben als Maurer,
Gipser und Zimmerleute bereits seit Beginn des
19. Jahrhunderts in der Schweiz gearbeitet.
Ueberall in der Schweiz finden wir Liechtensteiner
oder ehemalige Liechtensteiner, die mit Stolz
darauf hinweisen, dal> sie oder ihre Vorfahren
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als Bauarbeiter heriiberkamen und sich nun im
Gastlande héauslich niedergelassen haben, Einen
ersten Unterbruch erlitt diese Saisonarbeiterté-
tigkeit wéhrend des ersten Weltkrieges. Der
empfindlichste Riickschlag fiir die Liechtenstei-
ner erfolgte, als infolge der allgemeinen Krisis
Ende der Zwanziger- anfangs der DreiBBigerjahre
die Arbeitsannahme als Bauarbeiter in der
Schweiz praktisch unmdoglich wurde und der
Liechtensteiner so erstmals recht verspiirte, was
es heiBt, fremd zu sein und daheim im eigenen
Lande keine arbeitbietende Industrie zu besitzen
oder ein Land sein eigen nennen zu konnen, das
geniigend Reserven besaf, iiber solche Schwie-
rigkeiten hinwegzukommen, Beides fehlte Liech-
tenstein damals, besonders aber das Geld. Inzwi-
schen hitte sich auch diese Schwierigkeit beho-
ben und ich glaube olne Ueberheblichkeit fest-
stellen zu konnen, daP> heute der Liechtensteiner
wieder als Bauarbeiter — auch ohne Vertrag —
iiberall gerne gesehen wére. Doch haben sich die
Verhiltnisse auch' bei uns grundlegend geén-
dert, die eigenen Arbeitskrdfte geniigen nicht
mehr und iiber fiinfhundert ausldndische Bau--
arbeiter sind die letzten Jahre jeweils saisonmé-
Big bei uns zur Ueberbriickung des Arbeiter-
mangels hereingelassen worden,

An einer Reihe von Beispielen lieBe sich auf-
zeigen, wie enge die Beziehungen zwischen hii-
ben und driiben heute sind. Diese Beziehungen
zur Scnweiz haben den liechtensteinischen Wohl-
stand, soweit man von einem solchen sprechen
kann, ermdglicht. Schweizerisches Kapital ist
hier investiert. Liechtensteins Industriebetriebe
und das GroBgewerbe beanspruchen mehr Ar-
beitskrafte, als wir selbst bereitstellen konnen.
Die liechtensteinische Industrie exportierte im
vergangenen Jahre fiir rund 105 Millionen Fran-
ken Fertigprodukte (Textilien, Artikel aus Metall,
kiinstlich hergestellte Zdahne und Déarme, MeB-
instrumente, Vakuumpumpen, Conserven, Ma-
schinen, ete.).

In Liechtenstein ist die letzten Jahre sehr viel
gebaut worden. Die Baustoffe, ausgenommen
Steine, Sand und Kies, stammen aus der Schweiz
(Ziegel, Zement, Kalk, Bitumen). Die Giiter des



tiglichen Bedarfes werden ausschlieBlich aus der
Schweiz oder durch die Schweiz eingefiihrt, so-
weit sie nicht die eigene Landesproduktion bietet.
Alles aufzuziihlen, wiirde zu weit fithren. Auf an-
dere Aspekte der gegenseitigen Beziehungen
mochte ich bei der Anfithrung der einzelnen Ver-
triage zuriickkommen,

Wie ich bereits frither ausfiihrte, bildet die
Grundlage des gegenseitigen Vertrauens und da-
mit der guten Beziehungen eine Reihe von Ver-
tridgen, die im Laufe der Jahre zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fiir-
stentum Liechtenstein iiber Ersuchen des letzte-
ren abgeschlossen wurden. An erster Stelle steht
der kurz als «Zollvertrag» bezeichnete Vertrag
zwischen der Schweiz und Liechtenstein iiber den
Anschluf3 des Fiirstentums Liechtenstein an das
schweizerische Zollgebiet vom 29. Mirz 1923, der,
so heiBt es im Ingrel des Vertrages, abgeschlos-
sen wurde «vom Wunsche beseelt, die zwischen
der Schweiz und dem Fiirstentum Liechtenstein
bestehenden freundschaftlichen Beziehungen fe-
ster und inniger zu gestalten». Aus dem Ver-
tragsinhalt ist zu entnehmen, daf3 Liechtenstein
an das schweizerische Zollgebiet angeschlossen
wird und an der schweizerisch-liechtensteinischen
Grenze von keiner Seile Abgaben erhoben sowie
Beschrankungen und Verbote der Ein- und Aus-
fuhr erlassen werden, soferne solche nicht im
Verkehr von Kanton zu Kanton als zulédssig er-
klart werden, Damit ist an der schweizerisch-
liechtensteinischen Grenze (ca. 34 km lang) jede
Zollkontrolle seit 1. Januar 1924 dahingefallen
und blieb auch wihrend des zweiten Weltkrieges,
als von 1939 bis 1947 eine Grenzkontrolle aus
andern Griinden notwendig war, dahingefallen,
also kein Platz mehr fiir gegenseitigen Schmug-
gel! Liechtenstein errichtete 1923 in aller Eile
neue Zollgebdude an der Grenze gegeniiber
Oesterreich und auf 1. Januar 1924 traten die
schweizerischen Zollbeamten und die Grenzwacht-
angehorigen ihren Dienst an, behalten aber ihren
zivilrechtlichen Wohnsitz fiir sich und ihre Fa-
milie in Buchs SG bei, bezanlen also auch dort
ihre Steuern und nehmen dort an den Wahlen
und Abstimmungen teil; sie sind also trotz
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der Dienstverrichtung im Gebiete des Fiirsten-
tums Liechtenstein in der Schweiz «zu Hause»!

Der Zollvertrag erklért in seinem zweiten Ab-
schnitt, dall wihrend der Geltungsdauer des
Vertrages im Fiirstentum Liechtenstein in glei-
cher Weise wie 1n der Schweiz (also auch zu
gleicher Zeit in Krafi tretend) die gesamte
schweizerische Zollgesetzgebung, ferner die iib-
rige Bundesgesetzgebung, soweit der Zollan-
schlufy ihre Anwendung bedingt, und die von der
Schweiz mit dritten Staaten abgeschlossenen
Handels- und Zollvertriage Geltung und Anwen-
dung finden. Diese Bestimmung ist wohl jene,
die im Laufe der Jahre die breiteste Auswirkung
erfuhr., Wurden bei Abschlufl des Zollvertrages
im Anhang zu demselben 1923 nur 160 eidge-
nossische KErlasse und schweizerische Handels-
und Zollvertrage als anwendbar aufgezédhlt, so
betragt die Zahl der heute anwendbaren eidge-
nossischen Erlasse und schweizerischen Handels-
vertridge mit Drittstaaten, die in gleicher Weise
wie fiir die Schweiz auch fiir Liechtenstein gel-
ten, Uiber vierhundert! Die Anwendbarerkldrung
einer solchen Fiille von Rechtsvorschriften be-
deutet fiir Liechtenstein in der Praxis kein allzu
leichtes Problem, muf3 doch immer von Verwal-
tung und Gericht gepriift werden, ob im Einzel-
fall nicht dem autonomen liechtensteinischen
Rechte vorgehend anwendbares schweizerisches
Recht zu beriicksichtigen ist. Was betrifft nun
dieses anwendbare Recht noch auBer Zoll- und
Handelsvertrigen der Schweiz mit Drittstaaten?
Es wird Sie vielleicht interessieren, daf alle
Vorschriften fiir Mal und Gewicht anwendbar
sind (Eichvorschriften ete.), womit Liechten-
stein im Laufe der Jahre von seinem «Viertele»
und «Achtele» abriickte und heute dem Gaste
ebenfalls seinen Dezi, Zweier oder Dreier ser-
viert. Weiters sind anwendbar die Vorschriften
liber die Stempelabgaben, die Warenumsatz-
steuer, die Vorschriften der Alkoholverwaltung,
jene der Getreideverwaltung, die Einfuhr von
Filmen, Vorschriften betreffend MaBnahmen
gegen Kpidemien und Seuchen, Grenzsanitéts-
dienst, Leichentransport, Lebensmittelverkehr,
Verkehr mit Betdubungsmitteln, Weinhandel.
Was Ihnen wohl allen bekannt ist, sind weiters



alle eidgentssischen fremdenpolizeilichen Vor-
schriften im Gebiete des Fiirstentums Liechten-
stein ebenso strikte zu handhaben wie durch die
kantonalen Behoérden. Wer mit Pulver, Muni-
tion oder Repetierwaffen handeln will, bedarf
ebenfalls der eidgendssischen Konzession, Die
Schweiz hat uns wahrend des vergangenen Zwei-
ten Weltkrieges an ihrer Lebensmittelversorgung
partizipieren lassen, so dal} es natiirlich ist, daB
heute im Fiirstentum Liechtenstein auch jene
Vorschriften gelten, die der wirtschaftlichen
Kriegsvorsorge dienen und ebenso der Sicher-
stellung der Landesversorgung. Liechtenstein
hat die Preiskontrollvorschriften ebenfalls zu
beachten, so dal lebenswichtige Giiter hiiben
und driiben gleichbleibende Preise aufweisen.
Natiirlich kosten Benzin und Oel beidseits des
Rheines gleichviel. Die Vorschriften iiber die
Handelsreisenden und die Ausstellung von Ur-
sprungszeugnissen sind ebenfalls anwendbar.
Selbstverstindlich hatten alle wahrend des Krie-
ges und auch nachher noch bestandenen Einfuhr-
beschrankungen und Vorschriften iiber den Zah-
lungsverkehr mit dem Auslande auch fiir Liech-
tenstein gegolten. Die Industriebetriebe unseres
Landes unterstehen den Vorschriften des Bun-
desgesetzes betreffend die Arbeit in den Fabri-
ken und der Kontrolle des Eidgendssischen Fa-
brikinspektorates in St. Gallen sowie den Vor-
schriften des BIGA. Auch die Ruhezeitvorschrif-
ten, die Vorschriften iiber das Mindestalter, die
Heimarbeit ete. gelten hier, wozu Liechtenstein
noch 'eine eigene Arbeiterschutzgebung schuf,
die allerdings nur dort zur Anwendung gelangt,
wo sie weitergehende Schutzbestimmungen als
die vorangehenden eidgendssischen anwendbaren
Vorschriften enthélt. Kine ganze Reihe land-
wirtschaftlicher Vorschriften ist ebenfalls an-
wendbar, aber hier, wie iibrigens auch bei allen
andern Gesetzen mit dem Vorbehalte verbunden,
daB jene Vorschriften keine Anwendung finden,
die einen Anspruch auf Bundessubventionen be-
griinden. Denn mit der Zollpauschale, die der-
zeit zwei Drittel des Kopfquotenanteiles oder
rund drei Millionen Franken, vermindert um
einen Verwaltungskostenbeitrag von 150 000 Fr.,
betrdgt, sind sidmtliche finanziellen Leistungen
der Schweiz aus dem ZollanschluBvertrag abge-
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golten, ausgenommen die Anteile an den direk-
ten Bundessteuern (z.B. Couponsteuer, WUST).
KEs versteht sich von selbst, daB auch die ve-
terindramtlichen Vorschriften (Tierseuchenbe-
kdmpfung) in Liechtenstein gelten. Die Oeff-
nung der Grenze am Rhein und der freie Wirt-
schaftsverkehr von und nach der Schweiz ma-
chen die Anwendbarkeit der aufgezihlten Vor-
schriften verstandlich.

Dem Zollvertrage vam Jahre 1923 sind bereits
andere wichtige Abkommen vorausgegangen. Ich
erinnere hier nur an das «Uebereinkommen zwi-
schen dem Schweizerischen Bundesrat und der
Fiirstlich Liechtensteinischen Regierung betref-
fend die Besorgung des Post-, Telegraphen- und
Telephondienstes im Fiirstentum Liechtenstein
durch die schweizerische Postverwaltung und
schweizerische Telegraphen- und Telephonver-
waltung (kurz «Postvertrag» genannt) vom
10. November 1920. Darnach besorgt die PTT
die gesamte Postverwaltung inklusive Telegraph,
Telephon, Radio, Fernsehen und Postautodienst
im Fiirstentum Liechtenstein, widhlt die Beam-
ten und Angestellten im Firstentum Liechten-
stein — selbstverstiandlich im Einvernehmen mit
der Regierung. Der gesamte Betrieb erfolgt aber
auf gesonderte Rechnung des Landes Liechten-
stein. Die Postwertzeichen (Briefmarken) da-
gegen lafBt die Regierung auf eigene Kosten her-
stellen, die Kontrolle und Verwaltung erfolgt
durch die PTT, wobei jedoch Liechtenstein das
Recht zugestanden ist, eine sogenannte Ver-
schleifstelle fiir Sammelzwecke zu unterhalten.
Diese Verwaltung der Post funktioniert sehr gut,
und die liechtensteinische Postbetriebsrechnung
weist jdhrlich noch ein beachtliches Benefiz auf.
Der Postvertrag zwischen der Schweiz und Liech-
tenstein ist als mustergiiltig angesehen worden,
so daB3 die UNO ihren Postvertrag mit den USA
ebenfalls nach diesem bewdhrten Muster er-
stellen lieB!

Bis zum Zusammenbruch der Donaumonarchie
hatten die Osterreichischen Auslandvertretungen
auch die Interessen von Liechtensteinern im
Ausland wahrgenommen, erledigten die liechten-
steinischen Angelegenheiten aber unter dem



Namen der 0Osterreichisch - ungarischen Monar-
chie, was der Anerkennung der Souveridnitét
Liechtensteins im Auslande Abbruch tat. Als
daher Prinz Karl von Liechtenstein als Ver-
treter des Landesfiirsten am 22. April 1919 beim
Eidgendssischen Politischen Departement vor-
sprach, um Verhandlungen iiber den Abschlul
eines ZollanschluBvertrages, des Postvertrages
und wegen der Uebernahme der Vertretung des
Landchens im Auslande anzubahnen, wurde man
sich schon damals bewuldt, dafy die Uebernahme
der diplomatischen Vertretung durch die Schweiz
im Auslande vordringlich sel. Offiziell ersuchte
fiir Liechtenstein die Osterreichische Gesandt-
schaft am 21. Oktober 1919 den schweizerischen
Bundesrat, die Vertretung der liechtensteinischen
Interessen in den Léindern zu iitbernehmen, in de-
nen wohl die Schweiz, aber nicht das Fiirstentum
Liechtenstein eine Vertretung besitze. Das schwei-
zerische Politische Departement erklirte sich mit
Note vom 24. Oktober 1919 zur Uebernahme die-
ser Interessenvertretung bereit mit dem Hinweis,
erfreut zu sein, «dem Nachbarland diesen neuen
Beweis althergebrachter Freundschaft geben zu

diirfen». Die Liechtensteiner verzeichnen dank- .

bar, daf} die ganze Vertretung der liechtensteini-
schen Interessen im Auslande bisher seitens der
Schweiz kostenlos erfolgte. Der Liechtensteiner
im Auslande kann sich heute an jede schweize-
rische Auslandvertiretung gleich wie der Schwei-
zer wenden, erhélt dort den gleichen Schutz und
vor allem die liechtensteinischen Reisepésse er-
neuert oder verlingert, die zu diesem Zwecke bei
den schweizerischen Auslandvertretungen auf-
liegen.

Mit der Uebernahme der diplomatischen Ver-
tretung, dem Postvertrag und dem Zollvertrag
sind wesentliche politische Beziehungen zwischen
der Schweiz und Liechtenstein geschaffen wor-
den. Das Fiirstentum Liechtenstein hat fiir die
Geltungsdauer der Uebereinkommen auf die Aus-
itbung politischer Souverinitdtsrechte verzichtet,
wie z.B. die Errichtung eigener Auslandsver-
tretungen oder Konsulate, Verzicht auf die Fiih-
rung der Post, des Telefons und des Telegrafen,
Verzicht auf die Erhebung eines eigenen Zolles,
Verzicht auf den Abschlufl von Handelsvertri-
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gen mit dem Auslande, beachtet und fiihrt von
der Schweiz als anwendbar erklirte eidgends-
sische Gesetze und andere allgemein verbind-
liche Beschliisse und Erlasse durch, anerkennt
schweizerische Gerichte als Rekursinstanzen in

einer Reihe bestimmter Félle ete,

Ich erinnere nur noch kurz an die verschiede-
nen andern Uebereinkommen und Vertrige, die
im Laufe der Jahre zwischen der Schweizerischen
Kidgenossenschaft und dem Fiirstentum Liechten-
stein zum Abschluf} gelangten, wie etwa an den
Niederlassungsvertrag aus dem Jahre 1874, das
Uebereinkommen von 1886 iiber die beiderseitige
Zulassung von Medizinalpersonen zur Berufsaus-
itbung, das Abkommen von 1932 iiber die Gleich-
behandlung der beiderseitigen Staatsangehérigen
in der sozialen Unfallversicherung, die Verein-
barung von 1939 betreffend die Ausiibung der
Kranken- und Unfallversicherungspraxis in der
schweizerischen Nachbarschaft durch Iliechten-
steinische Aerzte, die Vereinbarung von 1944
iiber die Anerkennung der Eidgendssischen Medi-
zinalpriifungen in Liechtenstein und die Zulas-
sung von Liechtensteinern zu diesen Priifungen,
den Beitritt Liechtensteins zum interkantonalen
Viehhandelskonkordat (1945), die Vereinbarung
von 1950 iiber die Aufsicht iiber die Luftfahrt
in Liechtenstein durch schweizerische Behorden,
das Abkommen von 1953 iiber den Beitritt zur
IKS, das Abkommen von 1954 iiber die AHV etec.

Im besonderen mochte ich noch auf ein fiir
Liechtenstein und seine wirtschaftliche Entwick-
lung speziell bedeutungsvolles Uebereinkommen
eingehen, mit dem Sie sich, sehr geehrte Herren
Leiter der kantonalen Arbeitsdmter, beruflich
ziemlich viel beschéftigen muBten: das ist die
Vereinbarung iiber die fremdenpolizeiliche Rege-
Iung fiir die Liechtensteiner in der Schweiz und
die Schweizer im Fiirstentum Liechtenstein,

Der am 6. Juli 1874 zwischen dem damaligen
a. 0. schweizerischen Gesandten in Wien und dem
Vertreter des Fiirsten von Liechtenstein abge-
schlossene Niederlassungsvertrag erklart in
Artikel 1:



«Das Fiirstentum Liechtenstein gewahrt den
Angehorigen der Schweiz unter den in Art, 2
angefiihrten Bedingungen das Recht, sich im
Fiirstentum Liechtenstein zeitweilig aufzuhalten
oder dauernd niederzulassen, Grundeigentum zu
erwerben oder zu verdufern, auch jedes Gewerbe,
dessen Ausiibung iiberhaupt gestattet ist, auf
eigene Rechnung zu betreiben oder betreiben zu
lassen, ohne zu dem Eintritte in den Staats- oder
Gemeindeverband gendétigt und ohne anderen als
den fiir die Angehorigen des Fiirstentums Liech-
tenstein geltenden Lasten unterworfen zu sein.

Anderseits gewédhrt die Schweiz den Angehori-
gen des Filirstentums Liechtenstein unter den
ndmlichen Bedingungen das Recht, sich in der
Schweiz zeitweilig aufzuhalten oder dauernd
niederzulassen, Grundeigentum zu erwerben oder
zu veraulern, auch jedes Gewerbe, dessen Aus-
iibung liberhaupt gestattet ist, auf eigene Rech-
nung zu betreiben oder betreiben zu lassen, ohne
zu dem Eintritte in den Staats- oder Gemeinde-
verband gendétigt und ohne andern als den fiir
die Angehorigen der Schweiz geltenden Lasten
unterworfen zu sein.»

Als Bedingungen geméf3 Art.2 waren die Bei-
bringung eines Heimatscheines, des Leumunds-
zeugnisses und eines Zeugnisses, daB der Gesuch-
steller die Mittel zu seiner und seiner Familie
Unterhalt besitze, zu erfiillen. Dieser Nieder-
lassungsvertrag bildet nun wieder die formale
Grundlage fiir das Abkommen vom 20.Februar
1962.

In der Schweiz war bekanntlich die Fremden-
polizei bis zu der am 25. Oktober 1925 erfolgten
Aenderung des Art, 69bis der Bundesverfassung
bzw. bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes
vom 26. Marz 1931 iiber Aufenthalt und Nieder-
lassung der Auslinder eine Angelegenheit der
Kantone, obwohl seitens des Bundes bereits
schon wiahrend des Ersten Weltkrieges der Auf-
bau einer Fremdenpolizei auf Bundesebene be-
gonnen worden war, die sich aber in erster Linie
anfianglich auf die Regelung der Einreise und
die Kontrolle der Ausliander bezog.
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In Art. 33 des Zollvertrages vom 29. Méarz 1923
der Schweiz mit dem Fiirstentum Liechtenstein
erklart nun die Schweizerische Eidgenossenschaft
auf die Ausiibung der fremdenpolizeilichen Grenz-
kontrolle an der liechtensteinisch-schweizerischen
Grenze zu verzichten, sofern und solange das
Firstentum Liechtenstein dafiir Sorge triagt, daB
die Umgehung der schweizerischen Vorschriften
iber Fremdenpolizei, Niederlassung, Aufenthalt
usw. vermieden wird. Die schweizerischen Zoll-
organe 1iibernahmen die fremdenpolizeiliche
Grenzkontrolle an der liechtensteinisch-vorarl-
bergischen Grenze kiinftighin unentgeltlich, das
hei3t, die Kontrolle der ein- und ausreisenden
Auslander wurde von der Rheingrenze zuriick
an die neue Zollgrenze verlegt, womit Liechten-
stein aber naturgemif} infolge der offenen Grenze
nach der Schweiz die schweizerische Fremdenpoli-
zeipraxis ebenfalls sich zu eigen machen mufBte.
Diese Regelung wurde bis heute beibehalten, das
hei3t die Grenze nach der Schweiz kann von
Liechtenstein aus und umgekehrt ohne jeden
Ausweis und ohne jede Kontrolle iiberschritten
werden. Die liechtensteinischen Behorden sind
sich bewult, dal sie dieser in erster Linie der
einheimischen Bevilkerung zugute kommenden
grofien KErleichterung durch die Anwendung der
schweizerischen fremdenpolizeilichen Bestimmun-
gen fir Drittausldnder im Fiirstentum Liechten-
stein gerecht zu werden haben,

Wie verhilt es sich nun mit dem Liechten-
steiner in der Schweiz bzw, dem Schweizer in
Liechtenstein? Bereits am 1. Februar 1922 hat-
te die Schweiz auf den Visumszwang fiir Liech-
tensteiner verzichtet. In einer Vereinbarung
zwischen der schweizerischen und der liechten-
steinischen Regierung vom 28. Dezember 1923,
also auf das Inkrafttreten des Zollvertrages auf
1. Janner 1924 hin ausgerichtet, wird erklart,
da} im Kleinen Grenzverkehr fiir die Arbeits-
annahme die Bewilligung der zustédndigen Be-
horde der Grenzkantone erforderlich sei und im
iibrigen die Bestimmungen der beiden Staaten
iiber die Regelung des Aufenthaltsverhéltnisses
fiir Auslinder vorbehalten blieben. Das hield in
der Praxis, daB der Liechtensteiner zwar ohne
Visum nach der Schweiz einreisen konnte und



umgekehrt der Schweizer nach Liechtenstein,
daB aber beide der fremdenpolizeilichen Geneh-
migung fiir den Aufenthalt und die Arbeitsan-
nahme bedurften wie jeder andere Auslander.
Erstmals vernehmen wir in einer Zusatzerkla-
rung zur genannten Vereinbarung gleichen Da-
tums doch einen Ansatz zur bevorzugten Behand-
lung der gegenseitigen Staatsangehorigen: «Die
vertragsschliefenden Teile sind ferner dariiber
einig, da unter Beriicksichtigung der durch den
ZollanschluB des Fiirstentums geschaffenen Lage
jeder der beiden Staaten den Angehorigen des
andern Staates Aufenthalt zum Zwecke der Ar-
beitsannahme nicht verweigern wird, wenn nicht
besondere Verhéltnisse dies rechtfertigen.» Auch
sollte die vorgesehene Einschrankung fiir die
Arbeitsannahme im Kleinen Grenzverkehr (Ein-
holen einer Bewilligung) fallen gelassen werden,
sobald es nach Auffassung der schweizerischen
Regierung die Lage des Arbeitsmarktes ge-
stattete.

In der Praxis erwies sich aber die Durchset-
zung dieser gegeniiber Liechtenstein sehr wohl-
wollenden Erklarung des schweizerischen Bun-
desrates doch schwieriger, als man allgemein
ahnte. Wie erwahnt, war die Regelung des Auf-
enthaltsverhaltnisses bis zum Inkrafttreten des
Bundesgesetzes aus dem Jahre 1931 auf 1. Jan-
ner 1934 der Hoheit der Kantone iiberlassen,
allerdings im Rahmen der bestehenden Nieder-
lassungsvertrige der Schweiz mit den verschie-
densten Staaten, darunter Liechtenstein (1874).

Am 23. Januar 1941 wurde ein neues Abkom-
men iiber die Regelung der fremdenpolizeilichen
Beziehungen abgeschlossen. Gem&af3 Art, 2 dieses
Abkommens erhielten die liechtensteinischen Biir-
ger in der Schweiz auf ihr Gesuch Aufenthaltsbe-
willigung, auch mit Erwerbstéatigkeit. Allerdings
erhielt diese Globalzusicherung eine Kinschran-
kung dadurch, da} ein solcher Anspruch nur den
sog. Altbiirgern, das ist vor dem 1. Januar 1924
Biirger gewordenen Landsleuten und deren Nach-
kommen zustand, nicht aber den nach diesem
Zeitpunkt neu ins Biirgerrecht aufgenommenen
Liechtensteinern, eine Unterscheidung, die die
Schweiz damals glaubte machen zu miissen, weil
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Liechtenstein die schweiz. Wartefristen fiir
die Aufnahme ins Biirgerrecht praktisch nicht
kannte sondern bei der Verleihung des Biirger-
rechtes von andern Voraussetzungen und Erwa-
gungen ausging als wie die Schweiz. Heute sind
die Voraussetzungen stark den schweizerischen
angepalit, nachdem Liechtenstein in einem 1960
geschaffenen neuen Biirgerrechtsgesetz ebenfalls
eine mindestens fiinfjihrige Wartefrist einbaute
und die letzten Jahre praktisch kaum mehr je-
manden einbiirgerte, Im {ibrigen wurde der
Liechtensteiner auch nach diesem Abkommen wie
jeder andere Auslédnder in der Kontrolle gehal-
ten, unterlag den Vorschriften der Ausweisung,
Einreisesperre und Einreisebeschriankung, Doch
konnte letztere auf Gesuch hin aufgehoben wer-
den, wenn sie nur aus Griinden des Arbeitsmark-
tes oder der Ueberfremdung gesetzt worden war.
Saisonarbeitern im Baugewerbe konnten die Kan-
tone bei saisonméBig bedingter Arbeitslosigkeit
die Bewilligung fiir hochstens drei Monate der
Zwischensaison verweigern oder entziehen. Die
Vereinbarung sagt weiters, da3 dem Liechten-
steiner, der sich zu Aufenthalt und Arbeitsan-
nahme meldet, durch die zustdndige Behorde
ohne Verzug eine provisorische Bewilligung aus-
zustellen sei. Dieser Bewilligung wegen haben in
der Folge die Liechtensteiner so oft bei den kan-
tonalen Arbeitsdamtern vorgesprochen. Den
Schweizern in Liechtenstein wurde in diesem
Vertrage zugesichert, ihnen die gleichen Rechte
hinsichtlich Aufenthalt, Niederlassung und Er-
werbstiatigkeit wie den Liechtensteinern in der
Schweiz zu gewéahren.

In den Jahren 1947 und 1948 erhielt das
Uebereinkommen vom 23, Januar 1941 eine neue
Fassung, ohne wesentliche Aenderungen in Be-
zug auf die Liechtensteiner in der Schweiz und
die Schweizer in Liechtenstein zu bringen. Dafiir
brachte die Hochkonjunktur einen Umschwung
auf dem Arbeitsmarkt, der nicht ohne Einwir-
kung auf die Behandlung der Liechtensteiner von
der arbeitsmarktlichen Seite her verblieb, Es
fiihrte im allgemeinen dazu, dafy der Liechten-
steiner im Laufe der letzten zehn Jahre auf An-
meldung hin praktisch ohne Schwierigkeit Auf-
enthalt und Arbeitsbewilligung in der Schweiz



erhielt, wie auch umgekehrt das Fiirstentum
Liechtenstein jedem Schweizer gerne Aufenthalt
und Arbeitsannahme gewédhrte., Die Zahl jener
Liechtensteiner, die nach der Schweiz ausreisten
um dort Arbeit zu suchen, nahm stark ab. Der
liechtensteinische Bauarbeiter fand hier Arbeit
genug oder aber er zog es vor, in den neu er-
richteten Industriebetrieben Arbeit anzunehmen.
Die Zahl der sich in der Schweiz aufhaltenden
Liechtensteiner ist die letzten Jahre eher zuriick-
gegangen, Schitzte man in fritheren Jahren die
in der Schweiz wohnhaften Liechtensteiner auf
1800, so wird die Zahl heute nur mehr mit 1650
angegeben. Dagegen hat die Zahl der sich in
Liechtenstein aufhaltenden oder hier niedergelas-
senen Schweizer stark zugenommen: 1930 — 436,
1941 — 584, 1950 — 1191, 1961 — 1445.

Die teilweise gednderten Verhéltnisse und das
Bestreben, die Vertiefung der guten nachbarli-
chen Beziehungen auch nach auflen wie in der
Praxis zu betonen, fithrten dazu, daf3 im Februar
dieses Jahres in Bern zwischen einer schweizeri-
schen und einer liechtensteinischen Delegation
eine neue Vereinbarung iiber die fremdenpolizei-
liche Rechtsstellung der beiderseitigen Staatsan-
gehorigen im andern Vertragsstaate ausgear-
beitet und am 20. Februar 1962 paraphiert wur-
de. Dieselbe bedarf noch beidseitig der formellen
Unterzeichnung, Auf Grund dieser neuen Ver-
einbarung ist alles beseitigt, was in bezug auf
Aufenthalt und Arbeitsannahme die vollige
Gleichstellung der Angehorigen der beiden Lander
in jedem Staate hindern koénnte, Nach wie vor
konnen Angehorige beider Staaten die schweize-
risch-liechtensteinische Grenze ohne Ausweis-
papiere iiberschreiten; eine Grenzkontrolle findet
nicht statt. Das will aber nicht heillen, daB sich
der Liechtensteiner bei Aufenthalt in der Schweiz
etwa nicht zu melden hidtte. Die Anmeldevor-
schriften bestehen fiir ihn wie fiir jeden andern
Auslander, umgekehrt auch fiir die Schweizer im
Fiirstentum Liechtenstein. Dagegen sind schwei-
zerische und liechtensteinische Grenzginger, wel-
che die Nacht regelmdfig in ihrem Heimatstaat
verbringen, von der Anmeldepflicht wie auch von
der fremdenpolizeilichen Bewilligung fiir die Aus-
ilbung einer Erwerbstdtigkeit im andern Land
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befreit. Gewerbebewilligungen und #hnliche Er-
maéachtigungen zur Berufsausiibung, insbesondere
Bewilligungen zur Ausiibung medizinischer und
paramedizinischer Berufe, bleiben vorbehalten,
das heiBt, es gelten hier die bereits gesondert
getroffenen Vereinbarungen friiherer Jahre in be-
zug auf die Aerzte und deren Berufsausiibung im
gegenseitigen Grenzgebiet.

Die bereits seit 1941 bestehende Formulierung,
wornach Liechtensteiner und Schweizer im an-
dern Staat auf Gesuch hin Aufenthaltsbewilli-
gung, auch zur Ausiibung einer Erwerbstitigkeit,
erhalten, ist in der neuen Vereinbarung beibe-
halten. Selbstverstiandlich steht dieser Anspruch
nur unbescholtenen Personen zu., Wer schlecht
beleumundet, vorbestraft oder wiederholt frem-
denpolizeiliche Vorschriften oder behordliche
Verfiigungen miBachtete, besitzt keinen An-
spruch auf Aufenthaltsgewihrung. Nach wie vor
konnen einem Liechtensteiner in der Schweiz
wie einem Schweizer in Liechtenstein der Auf-
enthalt und die Arbeitsannahme aus Griinden
der Ueberfremdung oder des Arbeitsmarktes
nicht verweigert werden, ja selbst die offent-
liche Arbeitsvermittlung hat sich gegenseitig bei-
der Staatsangehdrigen ohne Unterschied gleich
anzunehmen. Damit aber sind Liechtenstein und
die Schweiz betont, was die Zulassung zu Auf-
enthalt und Arbeitsannahme anbetrifft, ein Wirt-
schaftsgebiet geworden. Die Angehdrigen beider
Staaten besitzen einen vertraglichen Rechtsan-
spruch auf die gegenseitige Gleichstellung. Ich
hoffe, diese neue Vereinbarung mit der vollstén-
digen Gleichstellung der beidseitigen Staatsan-
gehorigen wirke sich in den zwischenstaatlichen
Beziehungen nur zum Guten aus. Von liechten-
steinischer Seite aus diirfen Sie versichert sein,
dald unser Arbeitsamt und unsere Fremden-
polizei sich bemiihen werden, das neue Abkom-
men nicht nur korrekt, sondern mit besonderem
Entgegenkommen gegeniiber den sich hier nieder-
lassenden schweizerischen Staatsangehorigen an-
zuwenden. Wir ersuchen auch Sie, sehr geehrte
Herren Vertreter der kantonalen Arbeitsaémter,
den Liechtensteiner in der Schweiz wie einen der
Thrigen aufzunehmen und sich seiner anzuneh-
men, mag kommen was noch wolle. Dann wird



die gute Beziehung zwischen beiden Léndern im
Sinne des Geistes der Vereinbarung vom 20. Fe-
bruar 1962 sich weiterhin vertiefen, was der
besondere Wunsch der liechtensteinischen Be-
horden und des liechtensteinischen Volkes ist.

Die nun kurz skizzierten Vertrage, Abkommen
und Vereinbarungen bilden die Grundlage der
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den bei-
den Lé&ndern. Dazu kommt, daB Liechtenstein
im Jahre 1924 den Schweizer Franken als aus-
schlieBliche gesetzliche Wahrung, als Liechten-
steiner Franken eingefiihrt hat. Die Verbindung
zwischen dem Fiirstentum Liechtenstein und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft ist auf wirt-
schaftlichem Gebiete so eng verflochten, wie sie
zwischen zwei schweizerischen Kantonen nicht
viel enger sich gestalten konnte. Wéare nicht der
Rhein, so wiirde man kaum eine Grenze ver-
spiiren. Die liechtensteinische Industrie, die letz-
tes Jahr fiir iiber 100 Millionen Franken Pro-
dukte herstellte, findet ihren Absatz in der
Schweiz oder durch die Schweiz im weiteren
Auslande; das liechtensteinische Gewerbe nimmt
Auftrige aus der Schweiz herein; der liechten-
steinische Landwirt verkauft die iiberschiissigen
Produkte nach der Schweiz. Umgekehrt arbeiten
liechtensteinische und schweizerische Betriebe
wieder Hand in Hand zusammen: Schweizer Pro-
dukte werden hier abgesetzt, schweizerische Ver-
bande und Vereinigungen haben die Liechten-
steiner mit ihren Sektionen anschlieRen lassen,
schweizerische private Versicherungen tatigen
hier das Versicherungsgeschiaft in allen Bran-
chen; ja, es gibt Werke, in denen man sich gegen-
seitig die Hénde reicht, sie gemeinsam auszu-
fithren, wie z. B. eine gemeinsame Kehrichtver-
wertungsanlage fiir die liechtensteinischen und
werdenbergischen Gemeinden in Buchs, das Pro-
jekt der gemeinsamen KErstellung eines Neu-
technikums in Buchs, die Verbundenheit in der
Elektrizitatswirtschaft im Wege iiber die NOK,
die Beteiligung an der OLMA usw.

Auf kulturellem Gebiete sind manche Beriih-
rungspunkte geschaffen worden. Liechtensteiner
besuchen die schweizerischen Mittelschulen und
Hochschulen, die rund 450 Lehrlinge besuchen
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zur Génze die st. gallischen Gewerbeschulen, die
jungen Handwerker nehmen an den Fortbildungs-
kursen in der Schweiz teil, und einzelne haben
sich bereits der schweizerischen Meisterpriifung
unterzogen; die liechtensteinischen Lehrer an den
Primar- und Realschulen sind seit dreiBig Jahren
fast ausnahmslos in der Schweiz herangebildet
worden, in den liechtensteinischen Schulen wer-
den schweizerische Lehrmittel, soweit keine eige-
nen liechtensteinischen vorhanden sind, verwen-
det, die Lehrpliane sind stark den schweizerischen
angepaf3t, damit unsere Jugend beim Uebertritt
in eine Schule in der Schweiz dort auch den An-
schlufy findet, wumgekehrt besuchen bereits
Schweizer und Schweizerinnen hier unsere Mittel-
schulen, das Abendtechnikum in Vaduz besucht
eine beachtliche Zahl Studierender aus der sankt-
gallischen Nachbarschaft; die Liechtensteiner
nehmen mit ihren Vereinen an den Festanldssen
der st. gallischen und graubiindnerischen Nach-
barschaft teil, wie es umgekehrt kaum ein liech-
tensteinisches Fest gibt, an dem nicht auch die
benachbarten Vereine aus der Schweiz mitwir-
ken, die kulturellen Veranstaltungen (Konzerte,
Theater, Operetten, Wettspiele etc.) erfreuen
sich stets eines gegenseitig guten Besuches usw.

Ueber die politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Beziehungen zwischen der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft und dem Fiirsten-
tum Liechtenstein lieBe sich noch vieles aus-
fithren. Halten wir aber eines fest: Die Verbin-
dung zwischen den beiden Landern ist ein Muster-
beispiel dafiir geworden, wie man bei beidseitig
gutem Willen und gegenseitiger Riicksichtnahme
keinem zum Nachteile ein Werk aufbauen kann,
iiber das sich beide Teile freuen diirfen: die
Schweizerische Eidgenossenschaft, weil es ihr
gelungen ist, einem nach dem Ersten Weltkrieg
total verarmten kleinen Nachbarlande wirtschaft-
lich auf die Beine zu helfen; das Fiirstentum
Liechtenstein, weil ihm so hilfreich die Hand
geboten wurde, seine Wirtschaft sich heute eines
ordentlichen Wohlstandes erfreuen kann und die
fortschreitende Vertiefung der Beziehungen zur
Schweiz ihm gestattet, getrost und mit Ver-
trauen in die Zukunft zu schauen. — Moge
dieser gute Geist des gegenseitigen Vertrauens



weiterhin Richtschnur in den Beziehungen zwi-
schen den beiden Léndern bleiben, und die Men-
schen, auf die es ja schluBendlich beiderseitig
ankommt, hiiben und driiben, mogen das gute
Werk der staatlichen Zusammenarbeit fortset-
zen, das vor rund vierzig Jahren begonnen wur-
de, damit es weiterhin in all den Wirrnissen und
der Unsicherheit der internationalen Politik als
kleiner, aber hell leuchtender Stern mithelfe, der
Welt den Weg zu wahrem Frieden und Vdlker-
verstindigung zu zeigen!

26



	Wirtschaftliche kulturelle und politische Beziehungen zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz : Vortrag, gehalten an der Tagung des Verbandes Schweizerischer Arbeitsämter am 30. August 1962 in Vaduz

